
   

 

Stadtrat 
 

 
Stellungnahme 
 
Postulat Lohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen 
 
 
Am 15. März 2018 reichte Gemeinderätin Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis namens 
der Fraktion SP/GEW/JUSO das Postulat „Lohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen“ ein 
(Beilage 1). Dieses wurde am 3. Mai 2018 begründet (Beilage 2). 
 
 
Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung: 
 
Das Postulat fordert vom Stadtrat die Unterzeichnung der „Charta der Lohngleichheit 
im öffentlichen Sektor“ (Beilage 3). Mit der Unterzeichnung der Charta wird bekräftigt, 
dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann als Grundprinzip 
der Bundesverfassung in ihrem Einflussbereich befolgt wird. Der Stadtrat möchte ein-
leitend festhalten, dass er voll und ganz hinter den Grundsätzen der Rechtsgleichheit, 
der Gleichberechtigung von Frau und Mann sowie dem Diskriminierungsverbot steht. 
 
 
1 Ausgangslage 

Der öffentlichen Hand kommt in der Förderung der Lohngleichheit zwischen 
Frau und Mann eine Vorbildfunktion zu. Grundsätzlich bestehen die rechtlichen 
Grundlagen bereits: Das Prinzip der Rechtsgleichheit gemäss Art. 8 der Bundes-
verfassung (SR 101, BV) und § 3 der Kantonsverfassung (SR 131.228, KV) bein-
haltet das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 Abs. 2 BV unter anderem we-
gen des Geschlechts und der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Im Bun-
desgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau (SR 151.1, Gleichstel-
lungsgesetz, GIG) wird ausdrücklich die Benachteiligung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern hinsichtlich ihrer Entlöhnung verboten. Dies gilt natür-
lich auch für den öffentlichen Sektor. 
 
Die Charta setzt sich aber nicht nur für die Lohngleichheit im eigenen Betrieb 
ein, sondern auch bei Ausschreibungen im öffentlichen Beschaffungswesen      
oder als Subventionsorgane. Konkret beinhaltet das Engagement folgende 
Punkte: 

Sperrfrist für alle Medien 
Veröffentlichung erst nach der Medienkon-
ferenz zur Gemeinderatssitzung 
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1. Sensibilisierung für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und 
Mann (GIG) bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Lohnfestset-
zung und Funktionsbewertung, die Rekrutierung, Ausbildung und berufliche 
Förderung zuständig sind. 

2. Regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentli-
chen Verwaltung nach anerkannten Standards. 

3. Förderung einer regelmässigen Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit 
nach anerkannten Standards in den der öffentlichen Hand nahestehenden Kör-
perschaften. 

4. Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- 
und/oder Subventionswesens durch die Einführung von Kontrollmechanismen. 

5. Information über die konkreten Ergebnisse des Engagements, insbesondere 
durch die Teilnahme am Monitoring des Eidgenössischen Büros für die Gleich-
stellung von Frau und Mann. 
 
Bis Mitte 2018 haben bereits rund 45 Städte und Gemeinden die Charta unter-
zeichnet. Der Schweizerische Städteverband unterstützt die Unterzeichnung der 
Charta durch Bund, Kantone und Gemeinden. 
 
 

2 Umsetzung Charta 
Wie bereits einleitend festgehalten, steht der Stadtrat voll und ganz hinter der 
Lohngleichheit und der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Die Umsetzung 
der Forderungen aus der Charta im eigenen Einflussbereich kann durch die Ar-
beitsweise der Stadtverwaltung gewährleistet werden. Schwieriger und perso-
nell aufwendiger wird es bei den Forderungen der Prüfung ausserhalb des un-
mittelbaren Einflussbereichs der Stadtverwaltung. Der Bund (Eidgenössisches 
Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, EBG) stellt dazu Hilfsmittel zur 
Verfügung, die es ermöglichen, mit den vorhandenen Ressourcen die notwen-
digen Kontrollen durchzuführen. Der Stadtrat sieht bei den Charta-Forderungen 
folgende Umsetzungsmöglichkeiten: 
 

2.1 Sensibilisierung für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und 
Mann (Charta Punkt 1) 
Die Personalabteilung der Stadt Kreuzlingen verfügt über zwei Mitarbeiterinnen 
mit ausgewiesenen und langjährigen Erfahrungen. Sie kümmern sich um sämt-
liche Belange und Anliegen der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
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Mit dem vom EBG angebotenen Workshop (Logib) können die rechtlichen 
Grundlagen, Begriffe und die Analysetechnik der Lohngleichheit vertieft wer-
den. 
 

2.2 Regelmässige Überprüfung (Charta Punkt 2) 
Die Stadtverwaltung Kreuzlingen verfügt über ein Lohnsystem (nLord) mit Funk-
tionsbewertung, Erfahrungs- und Leistungsanteil, unabhängig des Geschlechts. 
Die Lohngleichheit ist somit gewährleistet. Die Abweichungen in der Besoldung 
erklären sich durch die Unterschiede im Leistungsanteil und in der Berufserfah-
rung. Es ist geplant, unser Lohnsystem mittels des Tools Logib (einer Software 
für den Selbsttest der Lohngleichheit) zu analysieren. Die Ergebnisse werden 
aufzeigen, ob Handlungsbedarf besteht und welche Massnahmen zur Verbesse-
rung ergriffen werden müssen. 
 

2.3 Förderung Überprüfung Lohngleichheit in nahestehenden Körperschaften 
(Charta Punkt 3) 
Der Stadtrat kann nahestehende Körperschaften (Schul- und Kirchenbehörden) 
nicht zur Unterzeichnung der Charta verpflichten. Selbstverständlich sind die 
Körperschaften aufgrund des übergeordneten Rechts ebenfalls zur Lohngleich-
heit verpflichtet. Der Stadtrat kann die Körperschaften einzig im Gespräch oder 
schriftlich dazu auffordern, ebenfalls an der Überprüfung der Lohngleichheit 
nach anerkannten Standards (Logib) teilzunehmen. 
 

2.4 Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- 
und/oder Subventionswesens (Charta Punkt 4) 
Im öffentlichen Beschaffungswesen der Schweiz werden jährlich Aufträge im 
Wert von rund CHF 41 Milliarden vergeben. Bereits heute bestehen rechtliche 
Vorgaben, dass auch im öffentlichen Beschaffungswesen die Lohngleichheit ge-
währt werden muss: Die Auftraggeberin vergibt den Auftrag nur an Anbieter 
oder Anbieterinnen, welche für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die 
Leistungen in der Schweiz erbringen, die Gleichbehandlung von Frau und Mann 
in Bezug auf die Lohngleichheit gewährleisten (Art. 8 Abs. 1 lit. c Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen, BöB). Der Bund hat zur Kontrolle der 
Einhaltung der Lohngleichheit im öffentlichen Beschaffungswesen mit der 
Selbstdeklaration ein einfaches und effektives Instrument entwickelt. Es wurde 
ein zweistufiger Kontrollmechanismus eingeführt: 
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2.4.1 Selbstdeklaration bei Einreichung eines Angebots 
Mit der Unterzeichnung der Selbstdeklaration (Beilage 4) bestätigt ein Unter-
nehmen formell, dass es die Lohngleichheit respektiert. Unternehmen mit mehr 
als 50 Mitarbeitenden müssen angeben, wie die Einhaltung der Lohngleichheit 
überprüft wurde und dazu einen Nachweis erbringen. Dieser Nachweis muss 
jeweils anhand des Standard-Analysemodells des Bundes erbracht werden (Lo-
gib). Die Überprüfung muss mit Lohndaten durchgeführt werden, die nicht älter 
als 36 Monate sind. 
 

2.4.2 Kontrolle nach Erteilung eines Auftrags 
Das EBG führt im Auftrag der Beschaffungsstellen des Bundes stichprobenartig 
materielle Kontrollen durch. Gemäss Auskunft des EBG genügt für die Einhal-
tung der Charta bei Städten und Gemeinden die Selbstdeklaration. Bei Bedarf 
oder auf Wunsch der Städte/Gemeinden kann das EBG bei allfälligen Stichpro-
ben unterstützen. 
 

2.5 Information über konkrete Ergebnisse (Charta Punkt 5) 
Die Ergebnisse werden im Monitoring auf der Webseite des EBG erfasst. 
 
 

3 Zusammenfassung 
Grundsätzlich sind die Städte und Gemeinden bereits heute zur Lohngleichheit 
bzw. zur Gleichstellung von Frau und Mann gesetzlich verpflichtet. Für den 
Stadtrat Kreuzlingen ist dies eine Selbstverständlichkeit und die Stadtverwal-
tung arbeitet bereits heute nach diesen Massstäben. Mit der Unterzeichnung 
der Charta geht die Stadt Kreuzlingen mit gutem Beispiel voran und setzt ein 
Zeichen für die Gleichstellung von Frau und Mann. Für die Handhabung der ein-
zelnen Charta-Punkte bestehen praktikable Hilfsmittel und der administrative 
Mehraufwand ist überschaubar. Der Stadtrat möchte deshalb die „Charta der 
Lohngleichheit im öffentlichen Sektor“ unterzeichnen. 
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Antrag 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat, das Postulat anzunehmen. 
 
Kreuzlingen, 4. September 2018 
 
Stadtrat Kreuzlingen 
 
Thomas Niederberger, Stadtpräsident 
 
 
 
Michael Stahl, Stadtschreiber 
 
 
 
 
Beilagen 
1. Postulat „Lohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen 
2. Auszug aus dem GR-Protokoll vom 3. Mai 2018 
3. Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor 
4. Selbstdeklaration 
 
 
Mitteilung an 
– Charis Kuntzmüller-Dimitrakoudis, Emmishoferstrasse 26b, 8280 Kreuzlingen 
– Mitglieder des Gemeinderates 
– Medien 
 





 

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 3. Mai 2018 
 
24.  Begründung Postulat "Lohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen" 
  
GR Kuntzemüller: Besten Dank, unser Postulat begründen zu dürfen. Eigentlich 
bin ich aber der Meinung, dass dieses Anliegen keiner Begründung bedarf. An 
dieser Stelle möchte ich gesagt haben, dass ich mich ebenso für die Lohn-
gleichheit für Menschen mit unterschiedlicher Schuhgrösse, Haarfarbe, politi-
scher Gesinnung, Fleischesser, Vegetarier, Veganer und für Menschen mit jeg-
licher sexueller Vorliebe einsetzen würde. Denn schnurzpiepegal: Für gleiche 
Ausbildung, gleiche Arbeit der gleiche Lohn! Ich hoffe, dass wir uns im Rat in 
diesem Hinblick einig sind. Jedenfalls weiss ich in diesem Moment, dass ich 
heute genauso viel Sitzungsgelder bekommen werde wie meine männlichen 
Kollegen. Und das ist richtig so. Oder? Aber ich mag zu unserem Postulat trotz-
dem ein paar Fakten nennen: Fakt ist, seit 36 Jahren ist die Lohngleichheit von 
Frau und Mann in der Bundesverfassung festgeschrieben, und trotzdem be-
trägt die Lohndifferenz, also die Lohnungleichheit immer noch 7.4 %. Fakt ist, 
gemäss Bundesamt für Statistik entspricht dies einer monatlichen Lohndiffe-
renz von CHF 573 im öffentlichen und einer monatlichen Lohndifferenz von 
CHF 678 im privaten Sektor. Somit ist nach 36 Jahren diese Bestimmung nicht 
umgesetzt. Fakt ist, noch immer wird für gleiche Ausbildung und gleiche Arbeit 
nicht der gleiche Lohn bezahlt. Unerklärbar, dass Frauen bereits beim Berufs-
einstieg nachweislich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Und 
wieso? Fakt ist, es gibt keinen Grund, ausser dass sie Frauen sind. Absolut inak-
zeptabel! Fakt ist, wir wollen der Stadt keinesfalls unterstellen, ungleiche Löh-
ne zu bezahlen. Aber Fakt ist auch, dass gemäss einem Bericht des Eidgenössi-
schen Büros für Gleichstellung von Frau und Mann über die Lohngleichheit in 
der öffentlichen Verwaltung das Engagement der Stadt Kreuzlingen zur Förde-
rung der Lohngleichheit nicht erkennbar ist. Darum, und jetzt habe ich genug 
gefaktet: Wir bitten die Stadt Kreuzlingen, im Besonderen als grosse Arbeitge-
berin im öffentlichen Sektor und somit klar in der Verantwortung, eine Vorbild-
funktion für Private, ein unmissverständliches Zeichen gegen diese 36 Jahre 
anhaltende Lohnungleichheit zu setzen. Mit der Unterzeichnung dieser Charta 
auf Bundesebene könnte genau das gemacht werden. 
 
 

Beilage 2 



Charta 
der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor

Die Charta fordert den öffentlichen Sektor auf, seine Kompetenzen 
und seine Partnerschaften für die Lohngleichheit zu nutzen

Die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann ist ein Grundprinzip der 
Bundesverfassung und ein Grundwert unserer Gesellschaft. Dem öffentlichen Sektor kommt in  
der Förderung der beruflichen Gleichstellung und der Bekämpfung jeder Form der Diskriminierung eine 
Vorbildfunktion zu.

Die Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor bekräftigt die Entschlossenheit, den verfas-
sungsmässigen Grundsatz des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit umzusetzen. Sie manifestiert  
den Willen von Bund, Kantonen und Gemeinden, sich als Arbeitgebende, bei Ausschreibungen im öf-
fentlichen Beschaffungswesen oder als Subventionsorgane für die Lohngleichheit einzusetzen.

Gestützt auf diese Charta setzen sich die Unterzeichnenden für folgende Anliegen ein:

1. Sensibilisierung für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG)
bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Lohnfestsetzung und Funktionsbewertung,
die Rekrutierung, Ausbildung und berufliche Förderung zuständig sind.

2. Regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung
nach anerkannten Standards.

3. Förderung einer regelmässigen Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit nach anerkannten
Standards in den der öffentlichen Hand nahestehenden Körperschaften.

4. Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und/oder Sub-
ventionswesens durch die Einführung von Kontrollmechanismen.

5. Information über die konkreten Ergebnisse dieses Engagements, insbesondere durch die
Teilnahme am Monitoring des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann.

Um das Engagement zu vereinfachen, stellt das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann EBG den Unterzeichnenden dieser Charta unter www.gleichstellung-schweiz.ch eine Inter-
netplattform bereit, auf der allen Verwaltungen Informationen und Instrumente zur Verfügung stehen: 
Statistiken, rechtliche Grundlagen, Analyse-Tool Logib, Tutorials, Helpline, Hinweise auf Workshops, 
Selbstdeklaration der Anbieterin/des Anbieters, Liste mit Fachpersonen usw.

Ort, Datum, Unterschrift
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